


Anträge im IIT Forschungsförderungsprogramm müssen 

an die IFS gGmbH, Von-Bar-Str. 2/4, 37075 Göttingen 

gestellt werden. Die persönliche Abgabe der Unterlagen 

im Sekretariat des IFS ist jederzeit möglich.

ANTRAGSUNTERLAGEN 

•	Die Anträge sind in einfacher Ausfertigung (in Papier-

form und in elektronischer Form) im IFS in der Von-

Bar-Str. 2/4 einzureichen. 

•	Für die Anträge sind die vorgegebenen Formblätter 

zu benutzen. Der Platz zwischen den einzelnen Punk-

ten kann nach Bedarf erweitert oder verkleinert wer-

den. Insgesamt sollte der Antragstext 3 Seiten nicht 

überschreiten (Times New Roman, 12 pt, einzeilig). 

•	Publikationen bitte nur auflisten, keine Sonderdrucke 

einreichen. 

•	Für die Kalkulation der beantragten Personalmittel 

sind die verwendeten Richtsätze anzugeben. 

WICHTIG: 

Allen Anträgen ist eine Bestätigung der Abteilungs- 

direktion beizufügen, dass sich die im Forschungsförde-

rungsprogramm beantragten Projekte von geförderten 

bzw. beantragten Drittmittelprojekten (nur klinische 

Studien) der Abteilung abgrenzen. Sofern aus einer 

Abteilung mehrere Anträge gestellt werden, bestätigt 

die Abteilungsdirektion mit der Unterschrift ebenfalls, 

dass sich die eingereichten Anträge inhaltlich vonein- 

ander abgrenzen.

ANTRAGSBERECHTIGUNG
UND ANTRAGSTELLUNG

Das IIT Forschungsförderungsprogramm soll Wissen-

schaftler bei der Konzeption von klinischen Studien 

fördern und trägt zur Steigerung der wissenschafts- 

initiierten klinischen Studien (IIT) bei. Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler der Universitätsmedizin 

können eine Freistellung von Aufgaben in der Kranken-

versorgung von 1 bis 3 Monaten mit einer maximalen 

Förderung von bis zu 30.000 € beantragen. Durch die 

Freistellung werden sowohl die Erstellung von Prüf-

plänen/Protokollen wie die Erarbeitung von Förderun-

terlagen (z.B. DFG/BMBF) gefördert. Im Rahmen der 

Konzeption der klinischen Studien unterstützt das IFS 

durch gezielte Beratungsleistung.

Die Begutachtung der Anträge erfolgt durch den wissen- 

schaftlichen Beirat des IFS. Die administrative Durch-

führung und Betreuung des Programms erfolgt durch 

das IFS.

IIT Forschungsförderung Tipps zur Antragstellung

•	Antrags- und förderungsberechtigt für das Programm 

sind promovierte Mitglieder der Universitätsmedizin 

Göttingen.

•	Die Promotion muss zum Zeitpunkt der Antragstellung 

vorliegen.

•	Jede Antragstellerin/jeder Antragsteller darf pro 

Antragsperiode nur einen Antrag einreichen.

•	Voraussetzung für den Beginn einer klinischen Studie 

ist die Absolvierung einer ICH–GCP Fortbildung des 

Antragstellers.

•	Die Abteilungsdirektorinnen und Abteilungsdirek-

toren müssen die Anträge ihrer Mitarbeiter/innen 

befürworten und unterstützen.

BEGUTACHTUNGSVERFAHREN 

Der wissenschaftliche Beirat schlägt dem Vorstands-

mitglied für Forschung und Lehre die zu bewilligenden 

Anträge vor. Der Forschungskommission der UMG wer-

den die zu fördernden Projekte 

zur Kenntnis weitergemeldet. 

Entscheidend für die Auswahl 

zur Förderung ist die wissen-

schaftliche Qualität der Anträge. 

Der wissenschaftliche Beirat er-

stattet dem Fakultätsrat einmal 

jährlich Bericht über die Verwen-

dung der Mittel aus dem IIT For-

schungsförderungsprogramm.


